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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplanes XII-247

im Bezirk Steglitz, Ortsteil Lichterfelde

Vom 4. Juni 1989

Auf Grund des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fas
sung vom 8. Dezember 1986 (BGBl. IS. 2253 / GVB1.1987 S. 201)
in Verbindung mit § 4 Abs. 5 Satz 1 und mit § 4 Abs. 9 sowie mit
§ 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausfuhrung des Baugesetzbuchs
(AGBauGB) vom 11. Dezember 1987 (GVB1. S. 2731) wird ver
ordnet:

§1

Der Bebauungsplan XII-247 vom 1. Februar 1982 für die Dauer-
kleingartenkolonie Osdorfund eine Teilfläche der Dauerkleingar
tenkolonie An der Rodelbahn südlich des Lichterfelder Ringes
und östlich der Osdorfer Straße sowie für eine Parkanlage zwi
schen dem Lichterfelder Ring und der Kolonie An der Rodelbahn
im Bezirk Steglitz, Ortsteil Lichterfelde, wird festgesetzt.
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§2

Die Urschrift des Bebauungsplanes kann beim Bezirksamt
Steglitz von Berlin, Abteilung Bau- und Wohnungswesen, Ver
messungsamt, beglaubigte Abzeichnungen des Bebauungsplanes
können beim Bezirksamt Steglitz von Berlin, Abteilung Bau- und
Wohnungswesen, Stadtplanungsamt und Bau- und Wohnungs
aufsichtsamt, während der Dienststunden kostenfrei eingesehen
werden.

§3

(1) Auf die Vorschriften über

1. die Fälligkeit von Entschädigungsansprüchen
(§44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB),

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen
(£44 Abs. 4 BauGB)

wird hingewiesen.

(2) Unbeachtlich sind nach §215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs
*1. eine Verletzung der in §214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 des

Baugesetzbuchs bezeichneten Verfahrens- und Formvor
schriften,

2. Mängel der Abwägung,
wenn sie nicht in den Fällen der Nummer 1 innerhalb eines Jah
res, in Fällen der Nummer 2 innerhalb von sieben Jahren seit der
Verkündung dieser Verordnung gegenüber dem für die verbind
liche Bauleitplanung zuständigen Mitglied des Senats geltend
gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder
den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

(3) Unbeachtlich ist nach § 20 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausfüh
rung des Baugesetzbuchs eine Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften dieses Gesetzes, wenn sie nicht innerhalb eines
Jahres seit der Verkündung dieser Verordnung schriftlich gegen
über dem für die verbindliche Bauleitplanung zuständigen Mit
glied des Senats geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der
die Verletzung begründen soll, ist darzulegen. Dies gut nach § 20
Abs. 3 des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs nicht,
wenn die für die Verkündung dieser Verordnung geltenden Vor
schriften verletzt worden sind.

§4

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im
Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 4. Juni 1989

Senatsverwaltung für Bau- und Wohnungswesen

Wolfgang j^agel


